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Die 37. Legislaturperiode (1964—1967)
Riickblick und Ausblick

LEO SCHURMANN

Das eidgendssische Staatsschiff hat in diesen Jahren nicht die ruhigsten
Gewisser befahren. Der wirtschaftliche Wellenschlag war schon in der
vorhergehenden Ara ziemlich heftig gewesen, und der Beginn des siebten
Jahrzehnts wird als eine Zeit ungebérdigen wirtschaftlichen Wachstums in
die Geschichte eingehen. Es waren nur in einem beschrinkten Sinne goldene
Jahre, weil sie, anders als die «roaring twenties», keine geistigen Impulse
vermittelt haben. Es waren eher Jahre harter Arbeit und konsequenten
Geldverdienens. Man stand in Gefahr, den Géttern der Wirtschaft fast
alles zu opfern: die wirtschaftliche Selbstdndigkeit, den Wohlstand ersparter
Art, die gesellschaftliche Struktur. Es war der Bundesrat, der auf die Pauke
schlug, die Alarmglocke ldutete und gleich zu Beginn der Legislaturperiode
mit seinen Konjunkturdimpfungsbeschliissen neue Zeichen setzte. Der
Erfolg jener Politik ist nicht an Zahlen, Indizes, Ertragsbilanzen und Aus-
landerbestinden abzulesen, sondern am moralischen Ergebnis: an der
gewissen Erniichterung und an der Besinnung auf das, was Staat und
Gesellschaft in der Schweiz neben und auBerhalb des wirtschaftlichen
Erfolges auch noch (wert) sind.

Man war noch voll beschiftigt mit diesen Anliegen, als von ganz anders-
woher neue Unruhe aufkam. Die Beschaffung der Mirage-Kampfflugzeuge
war von der Administration nicht lege artis bewéiltigt worden, was sie ent-
weder lange nicht gemerkt oder allzulange verschwiegen hatte. Da war es
das Parlament, das die Glocke ldutete. Es besann sich auf sein Oberauf-
sichtsrecht, wollte wieder vermehrt das Staatsschiff lenken oder zumindest
zuverldssiger und rechtzeitiger erfahren, ob der Bundesrat den empfohlen-
befohlenen Kurs einhielt.

Die Jahre seit diesen zu ihrer Zeit so aufregenden Vorkommnissen
waren nicht zu kurz, um die n6tigen Lehren zu ziehen und alles wieder aufs
helvetische NormalmaB zuriickzufiihren.

In der denkwiirdigen Volksabstimmung vom 28. Februar 1965 fanden
gegen den Widerstand duBerst aktiver Kreise jene beiden Beschliisse iiber-
raschend gute Annahme. Die Miragebestellung wurde von 100 auf 57 Stiick
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(zum Preise von etwa 1,2—1,3 Mrd. Fr.) reduziert, was zwar sachlich falsch,
nach Ansicht der Mehrheit aber als politische Lektion notig war. Der
Ausbau der Verwaltungskontrolle zog — vorldufig — den SchluBstrich
unter die Affére.

Auch alle iibrigen Volksabstimmungen der 37. Legislaturperiode gingen
nach Antrag von Bundesrat und Bundesversammlung aus, mit der einzigen
Ausnahme derjenigen vom 2. Februar 1964 iiber den Erlal einer allgemeinen
Steueramnestie auf den 1. Januar 1965, die aber kaum je ernsthafte Chancen
hatte. Volk und Stinde mifltrauten mit Recht den Bedingungen, die an den
Gnadenakt gekniipft waren und die Steuerbehérden zu neuen Eingriffen
in die Privatsphire erméchtigt hitten.

So steht man am SchluB der Amtszeit nicht unter dem Eindruck, daB3
das Vertrauensverhiltnis zwischen Volk und Behorden gestort sei, daB3 es
das Malaise, von dem so viel die Rede war, gibe und daB} eine Revision der
offentlichen Dinge an Haupt und Gliedern stattzufinden habe. Von all den
Themen, die im Verlaufe der vier Jahre zur Diskussion gestellt wurden,
angefangen von der Erhéhung der Zahl der Bundesridte bis zur Total-
revision der Bundesverfassung, wird nicht manches die Zeiten iiberdauern.
Es sind die realistischen Anliegen und die niichternen Vorschldge, die die
politische Phantasie in der Schweiz befliigeln.

Auch die personellen Mutationen hielten sich im gesteckten Rahmen.
Herr Wahlen wurde durch Herrn Gnégi, Herr Chaudet durch Herrn Celio
abgelost, alles in ordentlicher Weise, lediglich ohne den Beifall jener, die
nach neuen Dingen begierig sind. Auffillig war einzig der Zeitpunkt, in
welchem der Chef des EMD seinen Platz verlieB. Man hitte es lieber
gesehen, wenn er die Amtszeit zu Ende gefiihrt hitte. Die Art und Weise,
wie er die heikle Zeit der « Mirage»-Angelegenheit durchgestanden hat, der
Mut, den er dabei bewiesen, der Wille, die Dinge in Ordnung zu bringen,
den er gezeigt und betitigt hat, haben ihm allgemeinen Respekt eingetragen.

Das einzige Unbehagen, das iibrig bleibt, ist die nicht zu Ende gefiihrte
Teuerungsbekampfungspolitik und die fehlende Geschlossenheit der bundes-
ritlichen Politik. Hier werden Ansitze zu neuen Losungen zu finden sein.
Das Zwischenspiel vom Herbst 1966 bis zum Friihjahr 1967 mit dem Sofort-
programm zur Beschaffung zusitzlicher Bundeseinnahmen war unnétig und
unschon. Es machte klar, da3 die Regierung und die sie stiitzenden Parteien
ein Konzept besitzen miissen, das ihre Politik glaubwiirdig und verstindlich
macht, oder aber, daB andere Gruppierungen die Regierung bilden sollten.
Auch die Referendumsdemokratie ist von den parlamentarischen Spielregeln
nicht ganzlich dispensiert. Ein Regierungsprogramm ist {iberall sonst die
selbstverstindliche Grundlage eines — wie alles menschliche Tun — in
Zeitabschnitte und Wegstrecken gegliederten Sichbemiihens um Ziele. Eine
Motion stellt das Thema im Nationalrat zum Entscheid.
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Seit 1964 leitet der Bundesrat seinen Geschiftsbericht mit einem allge-
meinen Uberblick ein. Er hat damit wenig Ruhm geerntet. Zu viele Gemein-
pldtze, zu wenig Farbe, zu offensichtliches Bemiihen, nirgends anzustofB3en!
Wer Geschiftsfithrung aus Auftrag besorgt, hilt sich solcherweise fast
dngstlich zuriick, nicht aber eine Regierung, die aus eigener Kompetenz
handelt und zu handeln befugt ist. Anhand dieser Einleitungen kénnte man
hochstenfalls eine Chronik, nicht aber die Geschichte der Bundespolitik
der letzten vier Jahre schreiben.

Vom Parlament aus betrachtet, bildeten wirtschafts- und finanzpolitische
sowie Armeefragen die Dominanten. An zweiter Stelle figurieren die Ver-

waltungskontrolle, das Gesetzgebungsprogramm und die sozialpolitischen
Angelegenheiten.

Zwischen Teuerungsbekdmpfung und Wachstum

Der Bundesrat bestétigt in seinem Geschiéftsbericht 1966, wie schon friiher,
daB Fragen der Wirtschaftspolitik im Zentrum seiner Tatigkeit standen.
Auch retrospektiv sind Mut und Elan des Volkswirtschaftsdirektors und
seiner Equipe lobenswert, mit denen sie im Dezember 1963 Mafnahmen zur
Einddmmung der Konjunktur ankiindigten. Die beiden Bundesbeschliisse
vom 13. Mirz 1964 iiber die Bekdampfung der Teuerung durch MaBnahmen
auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwesens bzw.
der Bauwirtschaft (der erstere vom Parlament am 10. Mirz 1966 gegen
wiederum starken Widerstand um ein Jahr, bis zum 17. Mirz 1967, ver-
langert) und die wiederholten Bundesratsbeschliisse (vom 21. 2. 1964, 26. 2.
1965 und 10. 2. 1967) iiber die Beschriankung der Zulassung bzw. die Be-
grenzung und Herabsetzung des Bestandes ausldndischer Arbeitskrifte sind
wirtschafts- und staatspolitisch gleicherweise bedeutsame Vorginge.

Die damaligen Uberlegungen erweisen sich auch heute noch als vollauf
berechtigt. Dem Unternehmen stand nicht so sehr eine wissenschaftliche
Theorie als die moralische Uberzeugung zur Seite, daB mit Geld allein keine
Giiter produziert werden konnen und daB, wenn man es trotzdem versucht,
Inflation in strengem Sinne die Folge ist. DaB3 wir das Auslandgeld ein fiir
allemal verdrgert hétten, hat bereits die Nahostkrise vom Friihjahr 1967
widerlegt. Langfristiges Kapital ist zwar nach wie vor knapp und daher
teurer als friither, aber auch die anderen Komponenten — Arbeitskrifte
und Boden — sind knapp. Nur iiberlegter, rationeller, durch echten Wett-
bewerb gesteuerter Einsatz rechtfertigen ihre Beanspruchung. DaB die
Grundlagen dieser — zur Hauptsache monetdren — Politik nicht mit emer
Botschaft iiber den Ausbau des Notenbankinstrumentariums verdeutlicht
wurden, war weniger die Folge von Zweifeln iiber ihre Richtigkeit als ver-
fassungsrechtlicher Schwierigkeiten und des langen Paktierens mit den
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Banken. Der Bundesrat mulBl den Vorwurf in Kauf nehmen, daBl die grof3
aufgezogene Veranstaltung nicht konsequent weiter und zu Ende gefiihrt
worden ist. Er kann allerdings geltend machen, daB3 die Wirtschaftsartikel
von 1947 keine zweifelsfreien Bestimmungen fiir eine Gesetzgebung zur
Teuerungsbekimpfung enthalten.

Die Wettbewerbspolitik, die mit der Inkraftsetzung des Kartellgesetzes
Mitte Februar 1964 freie Bahn erhielt, war das einzige Stiick des Anschlul3-
programmes, das zum Funktionieren kam. Die Stellungnahmen der
Kartellkommission zum Tabaksteuergesetz und zum Getreidegesetz waren
erste Friichte dieser Tatigkeit. Die vierteljahrlichen Publikationen der Kom-
mission iiber die Ergebnisse ihrer allgemeinen und besonderen Erhebungen
und ihre Gutachtertitigkeit bilden eine neue Art von Dokumentation iiber
die grofleren Zusammenhinge und die Wettbewerbsverhiltnisse in der
schweizerischen Gesamtwirtschaft.

An Widerstinden gegen diese Politik fehlte und fehlt es nicht. Bei den
beiden genannten Vorlagen haben sich die eidgendssischen Rite unter dem
EinfluB starker Interessengruppen auf eine restaurative Linie abdringen
lassen. Man erlebt in der Bundespolitik hier, wie auch sonst, die ganze
Problematik des Themas « Demokratie und organisierte Interessen», wie sie
Gotz Briefs als eine typische Erscheinung der hochindustrialisierten Staaten
des Westens erneut und eindrucksvoll dargestellt hat.

Die gleiche Erscheinung manifestiert sich in der Kontroverse «Teu-
erungsbekdmpfung oder Wachstumspolitik». Es gibt vorwiegend gewerk-
schaftliche Kreise, aber auch wissenschaftliche Richtungen, die unablissig
ein forciertes Wachstum ohne jede Riicksicht auf andere Gesichtspunkte
predigen. Sobald die Investitionszahlen die vorjihrigen nicht iibertreffen,
wird von Stagnation und Besitzschutzpolitik gesprochen. Die « Wohlstands-
gesellschaft» scheint sich fiir viele im Konsum und in kollektiven Sozial-
einrichtungen zu erschopfen, wobei die Teuerung geradezu als Garant
dieser Entwicklung gilt. Eine solche Politik ist revolutiondrer als die —
zumeist biirgerlichen — Befiirworter wahr haben wollen.

Im ganzen ist die Wirtschaftspolitik des Bundesrates nicht erfolglos
gewesen. Auch die Ausldnderpolitik war richtig. Das Italienerabkommen
(BB vom 17. Mirz 1965 betr. die Genehmigung des Abkommens zwischen
der Schweiz und Italien iiber die Auswanderung italienischer Arbeitskrifte
nach der Schweiz) bildet den Preis, den wir fiir die Wahrung unserer Export-
chancen und das Nachholen der wegen mangelnder langfristiger Planung
vernachléssigten Infrastruktur zu bezahlen haben.

Zum Ausgleich bot die Integrationspolitik weniger Schwierigkeiten. Die
EFTA baute bis Ende 1966 die Zolle — drei Jahre friiher als vorgesehen —
auf Null ab und zeigte auch sonst betrichtliche Lebenskraft. Der Beitritt
der Schweiz zum GATT (1966) war ein erster, die Kennedy-Runde, die im
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Frithjahr 1967 zum Abschlul gelangte, ein zweiter klarer Erfolg unserer
AuBenhandelspolitik und zeichnete zugleich den Weg fiir weitere Moglich-
keiten vor. Dank dieser weltweiten Liberalisierung hat das EWG-Problem
fiir die Schweiz ein wenig von seiner bedrohlichen Dringlichkeit verloren;
es lastet aber als zu l6sende Aufgabe weiterhin auf uns. Die periodischen
Berichte des Bundesrates iiber «Die wirtschaftlichen MaBnahmen gegen-
iiber dem Ausland und iiber handelspolitische Fragen» halten die Peripetien
der auBenwirtschaftlichen Beziehungen auf allen Fronten fest und beurtei-
len sie zuriickhaltend und illusionslos.

In der Landwirtschaftspolitik wurde das Programm weiter verfolgt, wie es
mit dem Gesetz vom 23. Mérz 1962 iiber Investitionskredite und Betriebshilfe
in der Landwirtschaft und mit den ersten beiden Landwirtschaftsberichten
instradiert worden ist. Der dritte Bericht vom 10. Dezember 1965 orientierte
umfassend und aufschluBreich iiber die Lage der schweizerischen Land-
wirtschaft und die Agrarpolitik des Bundes. Auf diesem Gebiete besitzt
man eine Konzeption, die weiterfithrt und jede einzelne neue MaBnahme
in einen festen Rahmen stellt. Einige Erlasse verfeinerten das System, so
das Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966, der BundesbeschluB vom 13. Mirz
1964 iiber die Gewihrung eines auBerordentlichen Beitrages an die Bau-
kosten eines landwirtschaftlichen Technikums und das Bundesgesetz vom
9. Oktober 1964 iiber Kostenbeitrige an Rindviehhalter in Berggebieten
(dieses letztere nach dem Leitwort: Was dem Tal die Milch, bedeutet dem
Berg das Tier). Der Versuch, eine der Revisionen des Milchwirtschafts-
beschlusses (diejenige vom 2. Oktober 1964, die den Verkauf von Pastmilch
im Prinzip freigab, jedoch Kautelen fiir die Hauszustellung der Milch schuf
und hiefiir Mindestpreise vorsah, was den Landesring auf den Plan rief)
auf dem Referendumswege zu bekdmpfen und entweder einen andern Kurs
zu erzwingen oder eine Beschleunigung herbeizufithren, mifllang in der
Volksabstimmung vom 16. Mai 1965 mit 348000 gegen 212000 Stimmen.

An Forderungsmalnahmen nicht interventionistischer Art, also ohne
Einschrinkung der Handels- und Gewerbefreiheit, ist, von kleineren Erlassen
abgesehen, nur das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 iiber die Forderung der
Hotel- und Kurortkredite zu verzeichnen, das frithere Regelungen zeitgemi0
ablost.

Finanzen und Steuern

Gleich zu Beginn der neuen Periode — am 8. Dezember 1963 — billigten
Volk und Stinde die Weiterfithrung der mit 109, igen ErmaBigungen ver-
sehenen Finanzordnung 1958 um weitere zehn Jahre (bis 1974). Damit
war eine feste Basis fiir die gesamte finanzpolitische Arbeit gewonnen. Das
Verrechnungssteuergesetz vom 13. Oktober 1965 verwirklichte eine erste
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Etappe. Es ist nunmehr Bestandteil des ordentlichen Bundessteuerrechts
geworden. Der Verzicht auf die Couponsteuer unter gleichzeitiger Erhéhung
der Verrechnungssteuer auf 30% entsprang eigentumspolitischen Uber-
legungen.

Das Bundesgesetz iiber die Tabakbesteuerung (Botschaft vom 10. Januar
1967) — das allerdings vorwiegend EFTA-bedingt ist, weil die Zollabgaben
auf die Inlandbesteuerung umzulegen sind — bildete die zweite Aktion.

Mit Expertenberichten aus dem Jahre 1966 iiber den Abbau der Bundes-
subventionen und iiber die langfristige Finanzentwicklung wurde verdienstvolle
Grundlagenforschung betrieben. Expertenberichte sind aber stets nur Hilfen
fiir die Beurteilung der Lage durch die verantwortlichen politischen Instan-
zen. Der Bundesrat hitte die Vorschldge nicht einfach, wie er das in seiner
Botschaft vom 17. Januar 1967 iiber Einsparungen bei den Bundesbeitrigen
weitgehend getan hat, iibernehmen, sondern sie kritisch und politisch wiir-
digen sollen. Jetzt 1duft man Gefahr, daB das Parlament sie iiberhaupt nur
noch politisch bewertet und weitgehend zunichte macht. Was der Bundesrat
in eigener Kompetenz erledigen konnte — den Abbau der Verbilligungs-
beitridge in der Hohe von fast 50 Mio. Fr. —, hat er prompt und couragiert
getan. Auch neue Einnahmen hat er, wo er in eigener Regie handeln konnte,
zeitgerecht beschafft, so durch die Erh6hung des Zollzuschlages auf Speise-
fetten und Dieselol.

Die (kleine) Posttaxenrevision (BG vom 21. 12. 1966) wird zu Mehr-
einnahmen und zu Rationalisierungen fithren. Mit dem BundesbeschluB3
vom 19. Mirz 1965 iiber die Finanzierung des Nationalstrafenbaus (Erhohung
des Zollzuschlages auf maximal 15 Rappen pro Liter) ist wenigstens auf
Zusehen hin eine Losung getroffen. Auch das Finanzkontroll- und Kredit-
beanspruchungswesen ist im Bundesgesetz vom 28. Juni 1963 iiber die Eid-
genossische Finanzkontrolle neu und brauchbar fundiert worden.

Bundesrat und Finanzdepartement befinden sich, trotz des Fallierens
des Sofortprogramms, auf guten Wegen. Die Uberpriifung der Bundes-
ausgaben — nunmehr auch aller iibrigen durch eine neue Kommission —
und mittel- und langfristige Finanzprogramme werden die Voraussetzungen
fiir allfdllige spétere Steuererhohungen schaffen. DaB eine solche Erh6hung
auch strukturelle Fragen einbeziehen muf}, hat das Schicksal des Sofort-
programms klargemacht.

Der Stand der Bundesfinanzen ist nicht derart beunruhigend, dal man
nicht Zeit hitte, dieses Konzept in seinen einzelnen Stadien konsequent durch-
zufiihren. Das ist auch deshalb notig, weil es schwer halten wird, ohne vollig
iiberzeugende Vorleistungen des Fiskus neue Steuern erhiltlich zu machen.
Die Uberlegung, daB leere Kassen zuverlissiger zum Sparen zwingen als

Programme und Gesetze, ist in der Referendumsdemokratie ein starkes
Argument.
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Militdrpolitik des Kleinstaates

Das Militdrwesen bildet wihrend der ganzen Zeit — auch aufBlerhalb der
Miragebeschaffung, iiber die seit 1964 halbjdhrlich an das Parlament
Bericht erstattet wird — einen Grundakkord. Es ist eindrucksvoll, mit
welcher Konsequenz die Verwaltung die Militdrorganisation von 1961 ver-
wirklicht. In den Jahren 1964 und 1965 folgten sich die bedeutsamsten
Vorlagen Schlag auf Schlag: drahtgelenkte Panzerabwehrwaffen (mit der
heiklen Modellwahl zwischen einem schweizerischen und einem schwedischen
Produkt), das Frithwarnradarnetz «Florida» (das als ganzes umstritten
war), das Riistungsprogramm 1965 (das Linkskreise zu verzégern suchten)
und grofBle Objektkredite fiir militirische Bauten und Waffenplatze.

Es war nicht leicht, unter den Nachwehen des groBen Eklats wihrend
des einzigen Jahres 1965 rund 1,2 Milliarden Franken Militiarkredite bewil-
ligt zu erhalten, vor allem nicht im Nationalrat, der sich auf sein Durch-
greifen bei der Mirageaffare etwas zugute tat und wo der Vorsteher des
EMD noch lange in der Zone des Verdachtes politischer Mitverantwortung
stand. Um so erfreulicher, daB sich immer wieder Mehrheiten fiir die Vor-
lagen fanden. Die Kiirzung des Militirbudgets 1966 um 100 Mio. Fr.
bedeutete unter diesen Umstidnden nicht viel. MaBgebend ist ja die Bewil-
ligung des Grund- oder Objektkredites, die auch durch Budgetkiirzungen
nicht riickgiangig gemacht werden kann; nur die Beschaffung wird zeitlich
verzogert (und zumeist auch verteuert).

Auch die angeblich neue Konzeption der Landesverteidigung (Bericht
des Bundesrates vom 6. Juni 1966) bedeutete nicht viel. Von einem System-
wechsel gegeniiber MO und TO 61 kann keine Rede sein. Es wurden Kon-
zessionen an die Vertreter mehr statischer Verteidigungsvorstellungen
gemacht, ohne daB Grundsitzliches in Frage gestellt worden wire.

Den AbschluBl brachte die Reorganisation (Sommer und Herbst 1967)
des EMD, die im kleinen Rahmen blieb. Die oberste Fithrung bleibt selbst-
verstandlich politisch, was durch das Zuriickdriangen der Landesverteidi-
gungskommission sogar noch unterstrichen wird. Die Bildung eines Fiih-
rungsstabes beim EMD und das Hinzutreten des Riistungschefs verstirkt
die politische und finanziell-industrielle Spitze zusatzlich.

Bundesrat und Parlament
Mit der Teilrevision vom 1. Juli 1966 des Geschiftsverkehrsgesetzes wurde
— als unmittelbare Folge der Mirageuntersuchung — die Verwaltungs-

kontrolle erweitert. Es ist bezeichnend fiir die Arbeits- und Denkweise des
Parlaments, daB3 vier Jahre nach der Gesamtrevision dieses wichtigen
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Gesetzes vom 23. Mirz 1962 Anderungen beschlossen wurden, die damals
schon erfolglos vorgeschlagen worden waren, wie die Mdoglichkeit der
Befragung von Beamten und Experten durch die parlamentarischen Kom-
missionen. Es waren die Erfahrungen der Mirageaffire notig, um das
Parlament fiir diese selbstverstindliche und iiberall sonst bekannte Ein-
richtung zu gewinnen.

Die parlamentarischen Beratungen haben sich lange hingezogen, und
der Elan, den die federfithrende Geschéftspriifungskommission des National-
rates an den Tag gelegt hatte, ging nach und nach verloren. Die Auseinander-
setzungen beriithrten streckenweise Grundfragen unserer Behordenorgani-
sation. Der Bundesrat beharrte mit Recht darauf, dal3 er nicht einfach
dem Parlament als angeblich oberster Gewalt im Bunde unterstellt sei, wie
gewisse jakobinische Tendenzen das anstrebten. Nach und nach fand man
sich auf einer mittleren Linie. Der Ausbau des Dokumentationsdienstes
(Bundesbeschlul vom 27. Juni 1967) und die Schaffung eines vollamtlichen
Sekretariates fir die Geschéftspriifungskommissionen gingen den in solchen
Situationen iiblichen Weg, neue Institutionen einzurichten.

In den Jahren 1964 und 1965 hatte das Parlament deutlich Oberwasser;
sein SelbstbewuBtsein war gestarkt, wihrend in der Verwaltung Ver-
legenheit und gelegentlich sogar Verwirrung herrschten. Man hat jene Zeit
genutzt, um die Taggelder und Reiseentschidigungen des Nationalrates
und der Kommissionen der eidgendssischen Réte zu erhhen (mit BG vom
2. Oktober 1964 auf Fr. 70 und Fr. 20 Ubernachtungsentschidigung). Der
Volksentscheid von 1962 wurde also nicht ginzlich auBler acht gelassen!
Schon das Jahr 1967 hat deutlich spiirbar das frithere Ubergewicht der
Exekutive wieder hergestellt. Das Parlament unterliegt eben zu vielen
unsachlichen Einfliissen, als daB es lingerhin einen imponierenden Hohen-
flug beizubehalten vermo6chte. Es verliert sich rasch wieder im Dickicht der
Interessenpolitik und begniigt sich mit dem, was ihm Bundesrat und Ver-
waltung von Session zu Session zum abschlieBenden Tranchieren vorlegen.

Bildung und Wissenschaft

Das Thema «Wissenschaftspolitik», in der letzten Legislaturperiode vor-
bereitet, wurde mit dem Bundesbeschlufl vom 16. Juni 1966 iiber die vor-
ldufige Regelung von Beitrdgen an die Ausgaben der Kantone fiir die
Hochschulen fiir die Jahre 1966 bis 1968 mit 200 Mio. Fr. in einer ersten
Etappe verwirklicht. Die Forderung der Wissenschaften wird zu einer stin-
digen Aufgabe des Bundes werden, samt allem, was an Koordinations- und
bundesstaatlichen Problemen damit zusammenhidngt. Die Bildung des
Wissenschaftsrates im Friithjahr 1965 schaffte das zugehorige Instrument.
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Die weitere Dotierung des Nationalfonds und dessen Reorganisation,
die Beitrage an die ETH und der Bericht vom 27. Dezember 1966 betreffend
die schweizerische Reaktorpolitik bilden weitere Bausteine auf diesem
Gebiete.

Das Berufsbildungsgesetz, bereits am 20. September 1963 noch vom alten
Rat verabschiedet, fand in der Volksabstimmung vom 24. Mai 1964 eine
stirkere Annahme als erwartet, womit zwar fiir das Berufsbildungswesen
viel gewonnen, fiir die umstrittene Titelfrage technischer Berufe aber keine
wirksame Losung gefunden war.

Am 8. Dezember 1963 nahmen Volk und Stinde den Stipendienartikel
der Bundesverfassung (Art. 27993%t) an, der den Bund ermaichtigt, an die
entsprechenden Leistungen der Kantone Beitrige zu gewahren. « Die kan-
tonale Schulhoheit ist in allen Féllen zu wahren.» Das Ausfiihrungsgesetz
(iiber die Gewidhrung von Beitrdgen an die Aufwendungen der Kantone
fiir Stipendien) wurde bereits am 19. Mirz 1965 erlassen, womit von Bundes
wegen auf diesem Gebiete auf lange hinaus das notige geschehen ist.

Gesetzgebungsprogramm

Es macht ein Charakteristikum des schweizerischen politischen Lebens aus,
daBl der Strom der allgemeinen Gesetzgebungsarbeit auch in relativ stiir-
mischen Zeiten umfangreich bleibt und fast unbeeinflu3t von den politischen
Aktionen seinen Gang nimmt. Jedes Departement hat seine nicht zeitgebun-
denen Traktanden, die es nach lingerer oder kiirzerer Erdauerung beratungs-
reif macht. Einige der beschlossenen Vorlagen diirften zum festen Bestand-
teil der Rechtsordnung werden.

An Verfassungsrecht ist — neben der Stipendienbestimmung — der Aus-
landschweizerartikel zu nennen (Art. 45%%), der in der Abstimmung vom
16. Oktober 1966 allgemeine Annahme fand. Er bezweckt einerseits die
Forderung der Beziehungen der Auslandschweizer unter sich und zur
Heimat durch den Bund, anderseits spezielle rechtliche Regelungen, so iiber
die Ausiibung politischer Rechte, die Erfiillung der Wehrpflicht und das
Unterstiitzungswesen.

Unter den Gesetzen vorwiegend privatrechtlicher Natur ragt das Bundes-
gesetz vom 1. Juli 1966 iiber die Anlagefonds hervor. Es wird fiir die Ent-
wicklung dieses Rechtsgebietes zwar nur insofern noch von Bedeutung sein,
als es neue Griindungen erschwert und die bestehenden Gesellschaften zur
Disziplin zwingt. Die Griindungséra ist hier voriiber. Die getroffene Ord-
nung basiert auf dem Vertragsgedanken (Kollektivanlagevertrag zwischen
Fondsleitung und Anleger) und nicht der Miteigentumskonzeption und
verdient Anerkennung.
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Als zweites ist das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1963 iiber Miteigen-
tum und Stockwerkeigentum, als drittes dasjenige vom 19. Mérz 1965 iiber
das Baurecht und den Grundstiickverkehr zu nennen. Sie dienen beide der
breiteren Streuung des Grundbesitzes und erleichtern die Uberbauung und
damit die bessere ErschlieBung von Bauland. Man kann bei beiden Teil-
revisionen des ZGB und OR ein Unbehagen nicht unterdriicken. Die klaren
Linien der Kodifikation werden zusehends verwischt, und es entstehen
innerhalb von ZGB und OR (das Bundesgesetz von 1960 iiber den Abzah-
lungs- und den Vorauszahlungsbetrag war ein weiteres Beispiel) Spezial-
gebiete, die den Charakter der Gesetzbiicher, die einst im Rufe standen,
volksnah zu sein, verdndern. Ob sie sich praktisch bewédhren und ob sich
die Absichten des Gesetzgebers verwirklichen, ist offen.

Auf dem Gebiete des Strafrechts wurden kleinere Revisionen verwirk-
licht, so (BG vom 6. Oktober 1966) des Art. 393 StGB betreffend Verlin-
gerung der Frist fiir die Durchfiihrung der Anstaltsreform, des Gesetzes
iiber die Bundesstrafrechtspflege (Anderung vom 25. 6. 1965) sowie des
Militarstrafgesetzbuches, mit einer noch differenzierteren Behandlung der
Dienstverweigerer aus Gewissensgriinden im Mittelpunkt (Botschaft vom
6. 3. 1967). Die groBe Strafrechtsreform wurde mit der Botschaft des
Bundesrates vom 1. Mérz 1965 anhingig gemacht.

Staats- und Verwaltungsrecht entstand mit dem Bundesgesetz vom
25. Juni 1965 iiber die Einfithrung von Erleichterungen der Stimmabgabe
an eidgenodssischen Wahlen und Abstimmungen, womit die Materie innert
kurzer Zeit (die letzte Revision datierte vom 30. 6. 1960) zum zweiten Male
behandelt wurde, ohne daB Ldsungen entstanden wiren, die die Stimm-
beteiligung wirklich zu férdern geeignet sind. Das Bundesgesetz vom 1. Juli
1966 iiber den Natur- und Heimatschutz fithrt den im Jahre 1962 beschlos-
senen Verfassungsartikel aus und wird hoffentlich von einigem EinfluB auf
die Gestaltung unserer Landschaft sein, die eine Kultur- und nicht nur
eine Industrielandschaft ist. Wohl eine der unnétigsten Ausgaben wurde
mit der neuen, bis 1974 zu bewerkstelligenden Gesetzessammlung in Lose-
blattform verursacht (BG vom 6. 10. 1966). Die bewihrte Bereinigte Samm-
lung von 1848—1947 soll bereits ersetzt werden, wogegen sich der Bundesrat
mit Recht gewehrt hat. Typisches Prestigedenken des Parlaments zwingt ihn
jetzt, die unerwiinschte Arbeit doch zu tun.

Zwei Geschifte von groBler, das eine sogar von groBter Tragweite bilden
der Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bunde und das Ver-
waltungsverfahren (Botschaften vom 24. 9. 1965). Der Ubergang zur
Generalklausel fiir die dem Bundesrecht unterliegenden Verwaltungssachen
schlie3t den Bund an die in den Kantonen begonnene Entwicklung an und
setzt ihn zugleich an die Spitze. Die Vereinigung des Eidgendssischen Ver-
sicherungsgerichtes in Luzern — als Sozialversicherungsabteilung — mit
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dem Bundesgericht verwirklicht den Gedanken eines einheitlichen Bundes-
Verwaltungsgerichtes. Auch die neue Gesetzgebung fiir das verwaltungs-
interne Verfahren ist vorbildlich.

Unerledigt ist der Auftrag fiir ein neues Bodenrecht geblieben. Die Bot-
schaft des Bundesrates liegt nunmehr endlich vor (mit Datum vom 15. 8. 1967).
Die Verwerfung der sozialdemokratischen Bodenrechtsinitiative durch Volk
und Stinde am 2. Juli 1967, die ein Vorkaufsrecht der 6ffentlichen Hand
anstrebte, diirfte den Weg fiir eine Verstiindigungslésung frei gemacht haben.

Am 16. Oktober 1966 ist eine weitere Initiative, diesmal aus Landesring-
kreisen, zur Bekdmpfung des Alkoholismus stark verworfen worden. Ihre
Anregungen, die fiskalische Belastung alkoholischer Getrinke zu erweitern
und neue Zweckbindungen (fiir den Gewisserschutz) einzufiithren, sind
— auch in anderer Form — kaum zukunftstrichtig.

Vom Arbeitsgesetz iiber die Sozialversicherung zum sozialen Wohnungsbau

Aus der letzten Legislaturperiode lag das Arbeitsgesetz noch unbereinigt
vor. Die Regelung des Ferienanspruches und anderer Fragen mehr tech-
nischer Natur war zwischen den Sozialpartnern (dic das Gesetz fast in
eigener Regie gestaltet haben) lange kontrovers. Im Friihjahr 1964 war es
dann soweit, da3 das neue Gesetz, das man als eine Sozialcharta bezeichnet
hat, am 13. Mirz 1964 beschlossen werden konnte. Es ist am 1. Februar
1966 in Kraft getreten.

Auch die fast alle wichtigen Fragen einbeziehende Revision des Ersten
Titels des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes war zu Ende zu fithren.
Fiir das schwierige Gebiet des vertragslosen Zustandes fand sich eine Kom-
promififormel, die zumindest dafiir dienlich war, dall das Referendum nicht
ergriffetn wurde. Ob sie sich bewidhren wird, ist fraglicher. Die Revision
datiert ebenfalls vom 13. Mirz 1964.

Die Revision der Militarversicherung (vom 19. 12. 1963), die Anpassung
der Familienzulagen fiir landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Kleinbauern
(vom 17. 12. 1965) und Anderungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
(vom 29. 9. 1966) waren von zweitrangiger Bedeutung. Die sechste Revision
der AHV (vom 19. 12. 1963) mit einer Erhohung der Renten auf den 1.
Januar 1964 um 109 lag in der Linie des stetigen Ausbaues dieses Sozial-
werkes, iiber dessen zunehmend tragende Bedeutung man sich im klaren
sein mufB3. Anderungen der IV- und EO-Gesetzgebung gehen jeweils mit der
Revision der AHV Hand in Hand.

Als noch gewichtiger wird man das Bundesgesetz vom 19. 3. 1965 uber
Erginzungsleistungen zur AHV und IV beurteilen. Es stellt den ersten Ver-
such in der Sozialgeschichte der Schweiz dar, fiir Alte und Invalide einen
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Rechtsanspruch auf eine Art Existenzminimum zu verwirklichen. Die
Bundesbeitrige setzen allerdings eigene Leistungen der Kantone voraus.

Sodann ist die Periode gekennzeichnet durch eine ausgedehnte, mehr
sozial als wirtschaftlich motivierte Gesetzgebung auf dem Gebiete des
Wohnungsbaues. Die Volksabstimmung vom 6. Dezember 1964 iiber die
Weiterfithrung befristeter PreiskontrollmaBnahmen hatte eine weitere Frist
fiir die Wiederherstellung freiheitlicher Verhiltnisse auf dem Wohnungs-
markt eingerdumt. Mietzinskontrolle und Mieterschutz sollen bis Ende 1969
endgiiltig dahinfallen und in der Zwischenzeit sukzessive — durch Ubergang
zum System der Mietzinsiiberwachung — gelockert werden. Als positive
MafBnahme war eine nochmalige betrichtliche Anstrengung zur Beschaffung
von Wohnungen zu giinstigen Mietzinsen oder tragbaren Eigentiimerlasten
fiir wirtschaftlich schwichere und kinderreiche Familien geplant. Die Ver-
besserung des Angebotes an solchen Wohnungen sollte die Riickkehr zum
freitragenden Wohnungsbau ermoglichen oder doch erleichtern. Das Bun-
desgesetz vom 19. Mirz 1965 iiber MaBnahmen zur Foérderung des Woh-
nungsbaues stellte Mietzinszuschiisse, Kapitalverbiirgung und Kapital-
beschaffung in betrichtlichen GroBenordnungen zur Verfiigung. Die
Durchfiihrung hat sich bis jetzt, wenn auch von Kanton zu Kanton sehr
unterschiedlich, bewéhrt.

Der Anderung vom 6. Oktober 1966 des Bundesgesetzes iiber das Dienst-
verhdltnis der Bundesbeamten (Reduktion der wochentlichen Arbeitszeit fiir
die dem Arbeitsgesetz unterstellten Beamten, das sog. Betriebspersonal, ab
Ende Mai 1968 auf 44 Stunden) kam, nach den nationalritlichen Beratun-
gen zu schlieBen, die Bedeutung eines erstrangigen sozialen Geschiftes zu.
Da das Arbeitsgesetz vom 1. Januar 1968 an im Prinzip die 45-Stundenwoche
ermoglicht, stellt die Regelung fiir das Betriebspersonal des Bundes zwar
eine auffillige, im Hinblick auf viele gesamtarbeitsvertragliche und sonstige
privatrechtliche Arbeitszeiten in der Privatwirtschaft aber doch wohl nicht
sensationelle Durchbrechung dar. Inskiinftig wird die Kompetenz fiir diese
Fragen richtigerweise dem Bundesrat zustehen.

Unverdnderte aufenpolitische Zielsetzung

Die Bundesblitter der Jahre 1963 bis 1967 sind voll von Botschaften iiber
die Errichtung neuer diplomatischer Vertretungen der Schweiz in anderen
Staaten. Wire Diplomatie gleichbedeutend mit AulBlenpolitik, so wire die
Schweiz auBenpolitisch sehr aktiv. Bekanntlich ist das nicht der Fall und
soll nach dem unverédnderten Grundsatz der bewaffneten Neutralitidt auch
nicht der Fall sein. Der Bundesrat schreibt im Geschiftsbericht 1966, es sei,
wie in der Vergangenheit, so auch inskiinftig seine erste Pflicht, diec Unab-
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hiangigkeit des Landes zu wahren. Das Verlangen nach Alternativen,
Distinktionen und Differenzierungen, die dem Kleinstaate im Integrations-
gespriach und in der Uno eine bessere Stellung ermdglichen wiirden, hat
praktisch keine Ergebnisse gezeitigt.

Eigentliche auBenpolitische Aktionen bildeten lediglich die Genehmigung
des Abkommens iiber das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Luft, im
Weltraum und unter Wasser, das die Bundesversammlung am 18. Dezember
1963 ratifizierte, wohl auch das Abkommen iiber vorldufige Regelu fiir ein
weltweites kommerzielles Satelliten-Fernmeldesystem (Genehmigung am
17. 3. 1965), dasjenige iiber die Schaffung einer Européischen Organisation
fiir Raumforschung (vom 7. 3. 1963), die Genehmigung (vom 27. 9. 1966)
von sechs Abkommen des Europarates und verschiedene Abkommen mit
anderen Staaten iiber die friedliche Verwendung der Atomenergie. Schliel3-
lich verdienen die Weiterfithrung der technischen Entwicklungshilfe und die
Bewilligung entsprechender Kredite (BB vom 6. 6. 1967) Erwdhnung.

Die Tatigkeit der Schweiz in der StraBburger Versammlung tritt in unge-
niigender Weise in das Blickfeld des Parlamentes und einer weiteren Offent-
lichkeit. Es wire zu iiberlegen, ob nicht regelmiBige Berichte der schwei-
zerischen Delegation erstattet und zur Diskussion gestellt werden sollten.

Ausblick

Die politischen Parteien haben auf die bevorstehenden Wahlen hin Pro-
gramme fiir die kommende Legislaturperiode skizziert. Aus der Fiille von
Gedanken sind jene Postulate festzuhalten, die sich sowohl fiir ein Regie-
rungsprogramm eignen als auch eine starke Gruppierung zu bilden ver-
mdogen. Die Parteiprogramme lassen bei aller scheinbaren Ahnlichkeit deut-
liche Verschiedenheiten in den Tendenzen, Schwergewichten und Dring-
lichkeiten erkennen.

Vereinfachend diirften fiir eine Allparteienregierung in den Jahren 1967
bis 1971 vier Themen im Vordergrund stehen.

1. Zunichst eine langfristige Wirtschaftspolitik mit starken konjunktur-
politischen Akzenten, vor allem auch was die 6ffentlichen Haushalte anbe-
trifft. Zu diesem Bereich gehdren die Fremdarbeiterpolitik, die einer gewissen
Umstrukturierung bedarf (branchenweise Plafonierung), und die konse-
quente Verwirklichung der Wettbewerbspolitik (mit angemessener Beriick-
sichtigung mittelstandspolitischer Uberlegungen); die Revision der Gesetz-
gebung iiber den unlauteren Wettbewerb bildet einen Teilaspekt hievon. In
den kommenden vier Jahren gehen befristete interventionistische Markt-
ordnungen zu Ende. Sie werden entweder endgiiltig dahinfallen oder liberali-
siert werden miissen. Sodann ist die endliche Verwirklichung des Kern-
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stiickes des AnschluBprogramms, des Instrumentariums der Notenbank,
(iiber-)fallig. Alle diese Bemiihungen sollen einer ausgeglichenen, in maB-
voller Weise wachstumsorientierten, die Kaufkraft erhaltenden Wirtschafts-
politik dienen und die schweizerische Binnen- und Exportwirtschaft inner-
lich stdrken.

Integrationspolitisch werden, trotz allem, die EFTA und das GATT
Fixpunkte der AuBlenhandelspolitik bleiben. Weltweite Liberalisierung im
weitesten Sinne ist und bleibt das Stichwort.

2. Finanzpolitisch sind die im Gang befindlichen vorbereitenden Mal-
nahmen — Abklirung der Einsparungsmdéglichkeiten und Aufstellung
mittel- und langfristiger Finanzpline — zu Ende zu fithren. Neue Einnah-
men werden gezielt als Ersatz fiir die Zollausfille vorzusehen sein. Gleich-
zeitig sind die verbleibenden Bundessteuergesetze, vorab die Wehrsteuer,
mit angemessenen Korrekturen ins ordentliche Recht iiberzufiihren.

3. Innenpolitisch ist die neue Bodenordnung ein Haupttraktandum. Der
Bund muB fiir die Regional- und Landesplanung einen festen Rahmen
schaffen und die Besiedlung des Landes in die rechten Bahnen lenken.
Zonenordnungen sind in allen Kantonen mit Bundeshilfe zu verwirklichen.

Wie weit die noch offenen Postulate auf dem Gebiete der Staatsreform
zukunftstrichtig sind, darf man fiiglich weiterer Diskussion iiberlassen.
Von brennender Aktualitit sind sie zweifelsohne nicht.

4. Aufenpolitisch wird sich die Schweiz darum bemiihen miissen — hier
im Verein mit anderen kleinen Lindern —, ein Mitspracherecht bei der
Gestaltung europdischer und sonstiger internationaler politischer Ordnun-
gen zu erhalten. Ohne die bewihrten Prinzipien unserer AuBlenpolitik in
Frage zu stellen, werden wir die Chancen, das Bild der Schweiz in der Welt
zu verdeutlichen, bestimmter und zielbewuBter als bis anhin wahrnehmen
miissen.

638



	Die 37. Legislaturperiode (1964-1967) : Rückblick und Ausblick

